
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie funktioniert die Pfanderstattung? 
Sie haben zwei Möglichkeiten Ihr gezahltes Batteriepfand zurück zu erhalten: 
 
Persönliche Rückgabe:  Geben Sie Ihre Altbatterie in unserem Verkaufsgeschäft in Breckerfeld, Loh 2 persönlich vor Ort ab. 
Entsorgung: Entsorgen Sie Ihre Altbatterie bei einem Baumarkt, KFZ-Teile-Händler, Wertstoffhof, Schrotthandel, in einer 

Werkstatt oder bei jedem Vertrieb von Starterbatterien. Lassen Sie sich die Entsorgung der Altbatterie durch 
einen schriftlichen Nachweis, welcher Stempel, Datum und Unterschrift enthält, bestätigen. Ohne diese 
Angaben können wir leider keine Erstattung durchführen. Bitte senden Sie uns den komplett ausgefüllten 
Nachweis und die Kopie der Rechnung für den Ersatzkauf unbedingt innerhalb von 14 Tagen nach Erstellung 
des Entsorgungs-Beleges per E-Mail, FAX oder per Post zu. Nach Ablauf dieser Frist können wir das Pfand 
leider nicht mehr erstatten.  

 
 
Bitte senden Sie den Entsorgungsnachweis und die FK-Söhnchen Rechnungskopie des Ersatzkaufes an die unten stehenden Kontaktdaten 
E-Mail:  vertrieb@fk-soehnchen.de 
Fax: 02338 – 617 175 1 
Post: FK-Söhnchen GmbH & Co.KG, Dahl 1, 58579 Schalksmühle  
 
ACHTUNG: Senden Sie keine Batterien ein. Die Rücksendung ist i.d.R. durch die Gefahrgutverordnung nicht zulässig. 
 
 
 

Entsorgungsanschrift (Anschrift der Annahmestelle) 
Hiermit bestätigen wir die fachgerechte Entsorgung einer KFZ-Altbatterie/Starterbatterie 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Kundendaten  
 
 

 

 
 

 

 

 

Die Rechnung habe ich als Kopie beigefügt 

Die Rückzahlung des Batteriepfands erfolgt in der Regel innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Entsorgungsnachweises. Bitte beachten 
Sie, dass die Rückzahlung immer über die bei der Bestellung gewählten Zahlungsart erfolgt. 

 

 

Entsorgungsnachweis für Starterbatterien 

Straße / Hausnummer 

PLZ / Ort 

Stempel/Unterschrift Datum 

Firmenname 

Straße / Hausnummer 

PLZ / Ort 

FK-Söhnchen GmbH & Co. KG, Abteilung Entsorgung, Loh 2, 58339 Breckerfeld, Telefax: 02338 – 617175-1, 
Email: vertrieb@fk-soehnchen.de 

 

    

Datum:  

Firmenname 

Rechnungs-Nummer: 

 

 

Nach §10 des Batteriegesetzes ist jedes Unternehmen, welches Starterbatterien (KFZ-Starterbatterien) in den Umlauf bringt, verpflichtet, ein 
Pfand in Höhe von 7,50 € einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn beim Kauf einer neuen Starterbatterie, nicht zeitgleich eine 
Altbatterie abgegeben wird. Ab 07-2022 ist Pfand in der Höhe von 7,50 € in die Preise der Starterbatterien eingerechnet. Auf unseren 
Rechnungen wird die Position mit der Artikel-Nummer 305799 aufgeführt. 
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